
GO 3
Gesch�ftsordnung des Weinbauverbandes K�rnten:
Regularien des Arbeitskreises �Wein aus K�rnten�
Tritt in Kraft per 01. 01. 2009

Ä 1 Allgemeines

(1) Der Arbeitskreis �Wein aus K�rnten� ist die offizielle Marketingplattform des 
Landesweinbauverbandes K�rnten. Er verwaltet, reguliert und entwickelt die in 
dessen Besitz befindliche Marke �Wein aus K�rnten�. Der Weinbauverband 
�berantwortet dem Arbeitskreis alle landesweiten Pr�sentationen im Zusammenhang 
mit Wein. 

(2) Leistungen in Verbindung mit der Marke stehen nur Mitgliedern des 
Arbeitskreises �Wein aus K�rnten� zu. Davon ausgenommen ist die Nennung von 
Betrieben im Rahmen der allgemeinen Beschreibung des K�rntner Weinbaues auf 
der Homepage und in anderen Werbemitteln.

(3) Die T�tigkeit des Arbeitskreises ist nicht auf Gewinn gerichtet, gemeinn�tzig und 
bezweckt die F�rderung des Absatzes von K�rntner Weinen. Die Hebung des 
Images des K�rntner Weines soll durch �ffentlichkeitsarbeit und Qualit�tssteigerung
erreicht werden. Die Mitglieder des Arbeitskreises werden zur Teilnahme an 
regionalen und �berregionalen Ma�nahmen der Qualit�tssicherung und 
Qualit�tsfeststellung sowie �ffentlicher Pr�sentationen motiviert, bei der nur den 
Qualit�ts- und Herkunftskriterien (gem�� � 5, Absatz 2, � 6 Abs�tze 2 bis 5 und � 7, 
Absatz 4) entsprechende Weine ausgeschenkt werden sollen.

Ä 2 Mitgliedschaft

(1) Ordentliche Mitglieder dese Arbeitkreises k�nnen nur Weinbaubetriebe werden
(Betriebsnummer erforderlich) und dies auch nur dann, wenn der Betrieb oder 
zumindest der Leiter des Betriebes Mitglied des Landesweinbauverbandes K�rnten 
ist. Ordentliche Mitglieder m�ssen in K�rnten Weing�rten bewirtschaften, in denen
Rebsorten angepflanzt sind, die der Durchf�hrungsverordnung zum K�rntner 
Weinbaugesetz (Rebsortenliste) entsprechen.

(2) Weiters k�nnen unterst�tzende Mitglieder aufgenommen werden. Es handelt sich 
hierbei um Personen, Vereine und K�rperschaften, die den Arbeitskreis materiell 
oder durch Mithilfe f�rdern.

(3) Alle ordentlichen Mitglieder sind berechtigt, an Veranstaltungen des 
Arbeitskreises teilzunehmen, haben aktives und passives Wahlrecht und Stimmrecht.
Sie sind verpflichtet, sich an die Regularien des Arbeitskreises zu halten und die 
Interessen des Arbeitskreises in allen Bereichen, in denen sie t�tig sind, zu f�rdern. 
Unterst�tzende Mitglieder sind berechtigt, an Veranstaltungen des Arbeitskreises 
teilzunehmen, sie haben allerdings weder aktives noch passives Wahlrecht. 

(4) Ordentliche Mitglieder m�ssen dem Arbeitskreis ihren Austritt schriftlich mitteilen.
Austritte sind dem Sprecher des Arbeitskreises bis l�ngstens 30. Juni eines jeden 



Jahres zu �bermitteln. Der Austritt tritt mit 01. J�nner des Folgejahres in Kraft.
Ausstehende Mitgliedsbeitr�ge des laufenden Jahres sind zu entrichten.

Ä 3 BeitrÅge

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird Ende November jedes Jahres f�r das n�chste Jahr 
vorgeschrieben und setzt sich wie folgt zusammen: 
Jeder Mitgliedsbetrieb entrichtet eine j�hrliche Grundgeb�hr von Euro � 50,--;
au�erdem einen fl�chenbezogenen Beitrag von Euro 60,- pro Hektar, wobei dieser 
nach angebrochenen Viertelhektaren berechnet wird (f�r eine Fl�che). Als 
Berechnungsgrundlage gilt die im K�rntner Weinbaukataster verzeichnete tats�chlich 
ausgepflanzte Fl�che. Weiters bezahlt jeder Betrieb pro Liter des im vergangenen 
Berechnungsjahr gelisteten Weines:
Euro 0,04 bis zu einer Gesamtmange von 2.000 Liter
Euro 0,03 bis zu einer Gesamtmenge von 5.000 Liter
Euro 0,02 f�r eine Gesamtmenge von �ber 5.000 Liter.
Das Berechnungsjahr beginnt mit 1. November und l�uft bis zum 31. Oktober.

(2) Tritt ein neuer Betrieb dem Arbeitskreis bei, so muss er eine einmalige 
Beitrittsgeb�hr von Euro 100,-- bezahlen. Weiters wird ihm der Mitgliedsbeitrag f�r 
das laufende Kalenderjahr vorgeschrieben. Der neue Betrieb muss auf seine Kosten 
alle notwendigen Materialien (Fotos, Daten,...) f�r die Homepage und andere 
Werbemittel bereitstellen. Ein weinmengenbezogener Beitrag wird allerdings erst am 
Ende des laufenden Berechnungsjahres f�llig.

(3) Unterst�tzende Mitglieder haben an den Arbeitskreis keinen Mitgliedsbeitrag zu 
entrichten.

Ä 4 Organe und Stimmrecht

(1) Dem Arbeitskreis stehen ein Sprecher, ein Sprecherstellvertreter, ein Schriftf�hrer
und ein Kassier vor. Bez�glich ihrer Funktionen und Modalit�ten ihrer Wahl gelten die 
Bestimmungen des � 10 der Statuten des Weinbauverbandes K�rnten sinngem��.

(2)  Bei Sitzungen des Arbeitskreises ist die Beschlussf�higkeit unabh�ngig von der 
Anzahl der anwesenden Mitgliedsbetriebe jederzeit gegeben, wenn mindestens ein 
Viertel der Mitgliedsbetriebe anwesend ist und die Einladung zur Sitzung mindestens 
sieben Tage vor Beginn der Sitzung verschickt wurde. Entscheidend hierbei ist das 
Datum des Poststempels bzw. des EMails. Andernfalls m�ssen mehr als die H�lfte 
der Mitgliedsbetriebe anwesend sein. Bei diesen Sitzungen gibt es keine strikte 
Tagesordnung. Antr�ge k�nnen jederzeit eingebracht werden.

(3) Das Stimmrecht h�ngt am Weinbaubetrieb. Es wird gem�� der get�tigten 
Einzahlung zu Beginn des neuen Kalenderjahres wie folgt gewichtet: 
1 Stimme bei einem Mitgliedsbeitrag bis einschlie�lich Euro 125,--,
2 Stimmen bei einem Mitgliedsbeitrag bis einschlie�lich Euro 250,--,
3 Stimmen bei einem Mitgliedsbeitrag bis einschlie�lich Euro 400,--,
4 Stimmen bei einem Mitgliedsbeitrag �ber Euro 400,--.



Ist der Mitgliedsbeitrag bis 1. 1. nicht beim Arbeitskreis eingegangen, hat der 
Mitgliedsbetrieb im laufenden Jahr so lange kein Stimmrecht, bis der Beitrag beim 
Arbeitskreis eingegangen ist.

(4) Beschl�sse werden mit relativer Mehrheit gefasst. F�r einen Beschluss �ber die 
Aufl�sung des Arbeitskreises ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig, wobei 
mindestens die H�lfte der Mitglieder anwesend sein muss.

(5) Der Arbeitskreis kann einen Beirat einrichten, der eine beratende T�tigkeit hat.   
In diesen werden Personen nominiert, die Kompetenzen im Bereich der Weinver-
marktung und -pr�sentation und/oder Funktionen im Zusammenhang mit der 
Administration der Marke haben und diese dem Arbeitskreis ehrenamtlich zur 
Verf�gung stellen. Die Beir�te zahlen keinen Mitgliedsbeitrag und haben kein 
Stimmrecht. Sie sollten nach M�glichkeit keine Winzer des Arbeitskreises sein.

(6) Der Arbeitskreis muss die Hauptversammlung und den Vorstand des K�rntner 
Weinbauverbandes �ber seiner Aktivit�ten informieren. Der Sprecher kann vom 
Vorstand zu den Sitzungen des erweiterten Vorstandes eingeladen werden. 
Beschl�sse des Arbeitskreises, die den Weinbauverband K�rnten direkt ber�hren 
oder die eine �nderung der Regularien des Arbeitskreises bewirken, m�ssen dem 
erweiterten Vorstand des Weinbauverbandes K�rnten in schriftlicher Form zur 
Kenntnis gebracht werden. Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes haben zwei 
Wochen ab Datum des Poststempels bzw. Eingangsdatums der Email Zeit, 
�nderungsw�nsche dem Sprecher des Arbeitskreises mitzuteilen. Werden diese 
�nderungen vom Arbeitskreis entsprechend ber�cksichtigt, so ist der Beschluss 
g�ltig. Sollte es zu keiner Einigung innerhalb des erweiterten Vorstand des 
Weinbauverbandes kommen, so ist das Schiedsgericht des Verbandes in dieser 
Causa einzuberufen. Das Urteil des Schiedsgerichtes ist endg�ltig. Der Arbeitskreis 
kann aber auch ersuchen, dass sich der Vorstand im Rahmen einer Sitzung der 
Thematik annimmt. Wird seitens des Vorstandes kein Einspruch vorgenommen, so 
ist der Beschluss nach der zweiw�chigen Einspruchsfrist g�ltig.

Ä 5 QualitÅtskriterien und Werbemittel

(1) Nur jene Weinbaubetriebe, die innerhalb von drei Weinjahren zumindest einen 
K�rntner Qualit�tswein nach dem �sterreichischen Weingesetz oder einen nach 
methodengleicher Untersuchung f�r gleichwertig befundenen Wein K�rntner Herkunft 
einer Nicht-Qualit�tsrebsorte herstellen, d�rfen auf der Homepage des Arbeitskreises 
genannt sein. Das dem Beitritt folgende Weinjahr gilt als erstes. Bei Betrieben, die 
ausschlie�lich Neupflanzungen betreuen, muss dieses Kriterium innerhalb der ersten
f�nf Weinjahre erf�llt sein, wobei als erstes Weinjahr das der Rebpflanzung folgende 
Weinjahr gez�hlt wird.

(2) Der Mitgliedsbetrieb verpflichtet sich, jeden positiven Pr�fnummernbescheid bzw. 
im Falle einer methodengleichen Untersuchung das positive Untersuchungszeugnis 
an den Sprecher des Arbeitskreises binnen dreier Wochen gerechnet vom Datum der 
Erstellung des Bescheides bzw. des Zeugnisses in Kopienform weiterzuleiten. Der 
Mitgliedsbetrieb meldet dem Arbeitskreis gleichzeitig, wann seine Weine in Verkauf 
gehen. L�ngstens eine Woche nach diesem Termin wird der Wein in die aktuelle 
Weinliste der Homepage aufgenommen. Die Nennung auf der Homepage und die 



Verpflichtung zur Teilnahme an der Landesweinbewertung kann entfallen, wenn von 
einer Weincharge weniger als 50 l hergestellt wurden. Allerdings darf der Wein dann 
auch bei �ffentlichen Auftritten, an denen der Arbeitskreis partizipiert, nicht 
pr�sentiert werden. F�r diese Weine muss kein Beitrag geleistet werden.

(3) Jede Flasche gelisteten Qualit�tsweines nach dem �sterreichischen Weingesetz 
muss die Wort-Bild-Marke �Wein aus K�rnten� tragen. Diese kann gem�� einem 
einheitlichen Klischee in die Kapsel eingedruckt, in die Etikette integriert oder in Form 
einer Flaschenvignette entsprechend einem einheitlichen Manual angebracht 
werden. Die gelisteten Weine ohne Pr�fnummer d�rfen die Wort-Bild-Marke nicht 
f�hren.

(4) In Verpackungen mit dem Aufdruck der Wort-Bild-Marke �Wein aus K�rnten� 
d�rfen nur K�rntner Qualit�tsweine nach dem �sterreichischen Weingesetz 
enthalten sein.

(5) Jeder Betrieb muss dem Sprecher der Marke melden, wenn ein gelisteter Wein 
nicht mehr verkauft wird. In der Weinliste der Homepage wird dann ein 
entsprechender Vermerk gemacht. Die Liste wird laufend aktualisiert.

(6) Bei nicht vom Arbeitskreis organisierten �ffentlichen Auftritten von 
Mitgliedsbetrieben des Arbeitskreises �Wein aus K�rnten�, d�rfen nur dann 
Werbemittel der Marke �Wein aus K�rnten� (Rollups, Folder, Pressfotos etc.) 
verwendet werden, wenn zumindest ein gelisteter Wein pr�sentiert wird.

Ä 6 QualitÅtssicherung

(1) An zwei Terminen im Jahr werden die Weine einer Selektionsverkostung 
unterzogen. Die Landesweinbewertung des K�rntner Weinbauverbandes im Fr�hjahr 
gilt als erster Termin. Ungef�hr ein halbes Jahr sp�ter veranstaltet der Arbeitskreis 
eine eigene Selektionsverkostung.

(2) F�r die Selektionsverkostung im Sp�therbst bestimmt der Arbeitskreis einen 
Kostleiter. Die Kostkommission besteht aus mindestens f�nf Personen. Mehr als die 
H�lfte der Koster m�ssen dem Beirat entstammen. Die restlichen Koster sind 
K�rntner Winzer, die die Kosterschulung positiv absolviert haben. Die Koster stellen 
fest, ob der Wein den sensorischen Kriterien eines Qualit�tsweines entspricht oder 
nicht. Punkte werden keine Vergeben.

(3) Wird ein Wein bei der Selektionsverkostung mehrheitlich abgelehnt, so ist er aus 
der Liste der Homepage zu streichen. Das gleiche gilt, wenn der Wein bei der 
Landesweinbewertung ausscheidet.

(4) Die Mitglieder des Arbeitskreises verpflichten sich, mit all ihren aktuell gelisteten
und im Verkauf befindlichen Weinen am jeweiligen Termin der halbj�hrlichen
Selektionsverkostungen teilzunehmen. Wird ein solcher Wein nicht eingereicht, so 
gilt er automatisch als ausverkauft.

(5) Jeder gelistete Wein muss zumindest ein Mal eine dieser in Abs. 4 definierten 
Selektionsverkostungen durchlaufen. Das gilt auch, wenn ein gelisteter Wein lediglich 



zwischen den beiden Terminen im Verkauf ist. Der Wein kann bei den 
Selektionsverkostungen eingereicht werden, bevor er noch gelistet ist (lt. Regularien 
der Landesweinbewertung), bzw. nachdem er ausverkauft ist.

(6) Die Ergebnisse der Landesweinbewertung werden innerhalb des Arbeitskreises 
offengelegt und dienen als Basis der Auswahl von Weinen f�r Pr�sentationen und 
Pr�mierungen.

Ä 7 WeinprÅsentationen

(1) Im Fr�hsommer soll allj�hrlich eine Pr�sentation der aktuell gelisteten und im 
Verkauf befindlichen K�rntner Weine der Marke �Wein aus K�rnten� durchgef�hrt 
werden, die den Namen �K�rntner Weinpr�sentation� oder �Pr�sentation �Wein aus 
K�rnten�� tr�gt. Die pr�sentierten Weine m�ssen zuvor eine Selektionsverkostung 
positiv durchlaufen haben, wobei auch die Landesweinbewertung als solche gilt.
Jeder Mitgliedsbetrieb, der �ber solche Weine verf�gt, muss personell vertreten sein 
und seine Weine kostenlos zur Verf�gung stellen. Eine Absage hat sp�testens zwei 
Wochen vor dem Termin der Pr�sentation zu erfolgen und ist zu begr�nden.

(2) Jeder Mitgliedsbetrieb verpflichtet sich, sechs Flaschen seines im Rahmen der 
K�rntner Landesweinbewertung bestbewerteten gelisteten Weines dem Arbeitskreis 
f�r Pr�sentations- und Geschenkszwecke pro Kalenderjahr kostenlos zur Verf�gung 
zu stellen. Das gilt auch, wenn der Wein bereits ausverkauft ist, bevor er die 
Landesweinbewertung durchlaufen hat.

(3) Der Arbeitskreis entscheidet �ber weitere �ffentliche Auftritte im Zusammenhang 
mit der Marke. Bei Gefahr in Verzug entscheiden der Sprecher, der Stellvertreter, der 
Schriftf�hrer und der Kassier. Weiters obliegt ihnen die Auswahl der Weine bei 
derartigen Auftritten. Die Kriterien der Auswahl dieser Weine sind Mitgliedern des 
Arbeitkreises kundzutun. Liegt der Termin der letzten Selektionsverkostung bereits 
mehr als 3 Monate zur�ck, so sollte nach M�glichkeit eine solche organisiert werden.

Ä 8 KÅrntner Weinanbaugebiete

(1) Die Weinanbaugebiete der Marke �Wein aus K�rnten� werden von regionalen 
Vereinen oder Arbeitsgemeinschaften unter Angabe des r�umlichen Geltungsbe-
reiches schriftlich beantragt. Bei �berlappung des Geltungsbereiches m�ssen sich 
die Gruppierungen �ber die Grenzziehung einigen.

(2) Die Weinanbaugebiete werden im Rahmen von Werbema�nahmen nur dann 
schlagend, wenn mindestens drei Weinbaubetriebe der Region am Arbeitskreis 
teilnehmen. Au�erdem m�ssen zumindest drei voneinander entfernte Weing�rten in 
der definierten Region liegen.

(3) Jede Gruppierung, die f�r ein Weinanbaugebiet steht, muss dem Arbeitskreis 
einen offiziellen Verantwortlichen nominieren. Dieser muss Mitglied des 
Arbeitskreises sein. 



Ä 9 Strafbestimmungen

(1) Verst��t ein Mitgliedsbetrieb gegen die Regeln sowie schriftlich dokumentierte 
oder kommunizierte Vereinbarungen des Arbeitskreises oder handelt den Interessen 
des Arbeitskreises zuwider oder setzt dieser ein sch�digendes Verhalten, so ist dies 
dem Sprecher des Arbeitskreises zu melden. Der Sprecher l�d seinen Stellvertreter, 
den Kassier, den Schriftf�hrer, den Betriebsleiter des verd�chtigten Betriebes und 
das beschuldigende Mitglied zu einer Sitzung ein. Der Betriebsleiter des 
verd�chtigten Betriebes ist mittels eingeschriebenen Briefes einzuladen. Dieser Brief 
hat zumindest zehn Tage vor der Sitzung versendet zu werden. Bei Nichterscheinen 
entf�llt das Anh�rungsrecht. Wenn dann bei dieser Sitzung ein Versto� gegen die 
Regularien des Arbeitskreises festgestellt wird, erstellen die im � 4 Absatz 1 
genannten Funktion�re des Arbeitskreises eine Sachverhaltsdarstellung mit 
Vorschlag der Sanktionen, die an den Vorstand des Weinbauverbandes �bermittelt
wird. Dort wird dann unter nochmaliger Anh�rung des Betriebsleiters des 
verd�chtigten Betriebes �ber die Sanktionen entschieden.

(2) Eine Verf�lschung des Weines gem�� � 17 Abs. 2 des �sterreichischen 
Weingesetzes zieht den Ausschluss aus dem Arbeitskreis nach sich.


